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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1994

Rechtssatz

Kein wesentliches Tatbestandsmerkmal einer Übertretung nach § 26 Abs 1 KJBG stellt die namentliche Nennung der

einzelnen Jugendlichen dar, für welche keine entsprechenden Aufzeichnungen geführt werden. Dies ergibt sich

mangels Gefahr einer Doppelbestrafung, da auch beim Nichtführen von Aufzeichnungen hinsichtlich mehrerer

jugendlicher Arbeitnehmer nur eine Übertretung vorliegt (vgl. VwGH 29.7.1993, 91/19/0176) und die Führung nur eines

Verzeichnisses gefordert wird.

Schlagworte

Arbeits -und Sozialrecht Tatbestandsmerkmal

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kjbg/paragraf/26
https://www.jusline.at/entscheidung/84236
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 1994/07/08 30.11-68/94
	JUSLINE Entscheidung


